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„Seelenfänger“ muss vor Gericht

 

Der Sektenguru, der die Winterthurerin Lea Saskia Laasner als Mädchen zu seiner „Prinzessin“ gemacht hatte, wird des Kindsmissbrauchs angeklagt

 

Von Erwin Haas

 

Winterthur/ Detmold D.

– Der Fall hatte Aufsehen erregt: Nachdem die heute 25-jährige Lea Saskia Laasner und der beim „Tages-Anzeiger“ tätige Sektenspezialist Hugo Stamm (57) das Buch „Allein gegen die Seelenfänger“ veröffentlicht hatten (Eichborn-Verlag 2005), wurde Laasner von der europäischen Presse bestürmt und in zahlreiche TV-Shows eingeladen. Überall musste sie die

unfassbare Geschichte ihres Missbrauchs durch einen Sektenguru und ihrer Flucht nach neun Jahren Leidensweg erzählen. Schon 2004 hatte das Opfer den Guru wegen Missbrauchs angezeigt.

 

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft des Landkreises Detmold im deutschen Bundesland Westfalen Anklage erhoben. Dort ist der Guru (51) in einem Dorf angemeldet. Lea Laasners Anwalt Hubert Zürcher bestätigt die Anklage, will sich aber wie Laasner selber nicht zum Inhalt äussern. 1994 soll der Sektenführer das damals 13-jährige Mädchen Lea in der Siedlung der Sekte in Portugal neunmal missbraucht haben. Er erklärte dem Opfer, der Geschlechtsverkehr fördere ihre Entwicklung und ihr geistiges Wachstum. Angeklagt ist auch seine Lebenspartnerin (52), die in der Sekte das Medium zur Gottheit Ramtha war, der die rund 40

Mitglieder zwecks Erleuchtung huldigten. Die Frau soll dem Opfer erklärt haben, der Beischlaf mit Erwachsenen sei schon im Kindesalter geboten, um Ramtha zu dienen.

 

Sie selber nahm Lea Laasners Bruder ins Bett. Erst 2002 gelang der jungen Frau im zentralamerikanischen Belize mit Hilfe eines befreundeten Polizisten die Flucht. Dort betrieb die Sekte, die sich mal Ramtha, mal Licht-Oase, Janus Foundation oder Rannariedl nannte, mittlerweile eine Farm.

 

Der Guru und sein Medium setzten sich nach Laasners Flucht mit unbekanntem Ziel ab. Dank dem grossen Medienecho 2004 und Hinweisen aus der Öffentlichkeit kam ihnen die deutsche Justiz aber schliesslich auf die Spur, die nach Südfrankreich geführt haben soll, und stellte ihnen  die Anklageschrift zu. Die Beschuldigten, die sich gemäss der Zeitung

„Neue Westfälische“ in Bielefeld durch renommierte deutsche Anwälte vertreten lassen, haben angekündigt, vor Gericht zu erscheinen. Falls sie darauf verzichten, droht ihnen ein internationaler Haftbefehl. Der Prozess findet voraussichtlich Ende Jahr vor dem Detmolder Landgericht statt. Lea Laasner soll dort als Hauptbelastungszeugin auftreten.

 

In Deutschland wird der Prozess erneut ein grosses Echo auslösen. Zahlreiche Medien interessieren sich bereits dafür. Rätselhaft ist, wie die konkreten Vorwürfe aus der siebenseitigen Anklageschrift an die Presse gelangten. Miriam Stüldt-Borsetzky, die Detmolder Vertreterin Laasners, ist bestürzt über die Indiskretionen, weil sie das Verfahren

und das Erscheinen der Angeklagten gefährden könnten. Nach deutschem Recht ist bis zur Verhandlung alles streng geheim, denn beim Landgericht handelt es sich um ein Schöffengericht.

 

Dessen Ordnung fordert von den Laienrichtern noch strengere Unvoreingenommenheit als das Schweizer System von Geschworenen. Die deutschen Schöffen wissen vor der Verhandlung nicht einmal, ob sie einen Fall von Betrug, Diebstahl oder Missbrauch beurteilen müssen. Sie

sollten allein auf Grund des Geschehens im Gerichtssaal entscheiden.

 

Parallelverfahren in Zürich

 

Lea Saskia Laasners Eltern, die dem Missbrauch der Tochter jahrelang tatenlos zugeschaut hatten, stehen im Visier der Zürcher Justiz. Diese ist von sich aus aktiv geworden, weil sich der Vater und die Mutter mit ihrer Duldsamkeit eines Offizialdelikts schuldig gemacht haben sollen.

 

1993 hatten die Laasners mit Sohn und Tochter noch als Schweizer Kleinfamilie in Pfungen gelebt – bis die Mutter ihrem wachsenden Drang nach durchgeistigtem Leben nachgab und den Mann samt Kindern in den Bann der Sekte und ins Verderben zog. Lea Saskia Laasners Vater, ein erfolgreicher Architekt, verkaufte sein Büro und überschrieb sein Millionen-vermögen der Sekte, denn irdischer Besitz war gemäss Sektenlehre hinderlich, das angebliche Ziel zu erreichen: den Körper noch vor der Endzeit in Licht zu verwandeln. Der Vater, der in Belize lebt, wurde von der Zürcher Staatsanwaltschaft bereits einvernommen,

aber noch nicht angeklagt. Die Mutter lebt aus freien Stücken immer noch bei der Sekte.
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